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VORMERKUNG

Hiermit bitte ich um Vormerkung bzw. um ein verbindliches Angebot:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Auf Kurs! Inselreisen Jürgen Stock
 
                                                         SvenHedinStr. 8    22523 Hamburg
 
                                                         Jürgen Stock
 
                                                         900529 

für die Reise /das Zielgebiet: 

mit dem Schiff: 

Datum von/bis: 

Name 1. Person: 

Name 2. Person: 

Adresse der Gäste: 

Kategorie /Kabine bzw. Suite: 

Flug ab/bis in Klasse:   Economy   Premium-Economy
   Business   First

Reisebüro: 

Adresse: 

Ansprechpartner: 

Agentur-Nr.: 

Gewünschte Vorgangssprache:   Deutsch   Englisch

Gewünschte Vorgangswährung:   EUR   CHF  
  (nur für CH-Bürger)

Die oben genannte Notierung ist zunächst eine Vormerkung, für deren Buchung Sie ein Angebot von uns bzw.  
HapagLloyd Cruises erhalten. Dieses können Sie dann innerhalb einer Optionsfrist von 37 Tagen fest buchen.

Datum/Unterschrift

Hapag-Lloyd Cruises, eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH · Heidenkampsweg 58 · 20097 Hamburg
Tel. +49 40 30703070 · Fax +49 40 30703170 · verkaufsteam@hl-cruises.com
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Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Hapag-Lloyd Cruises, einer 
Unternehmung der TUI Cruises GmbH, nachstehend „Hapag-Lloyd“ genannt, 
zustande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vor-
schriften der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) sowie der Art. 250 und 
252 des EGBGB (Einführungs gesetz zum BGB) und füllen diese aus. 
1.  Abschluss des Reisevertrages und Verpflichtung für Mitreisende
1)   Für alle Buchungswege (z. B. im Reisebüro, direkt beim Veranstalter, online) gilt:
a)  Grundlage dieses Angebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzen-

den Informationen von Hapag-Lloyd für die jeweilige Reise, soweit diese 
dem Kunden bei der Buchung vorliegen.

b)  Die Anmeldung hat die vollständigen Daten des zur Reise genutzten Pass-
dokuments (Manifestdaten) aller Reisenden zu enthalten. Sie erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Reisenden. 
Der Anmelder erklärt ausdrücklich, für die vertraglichen Verpflichtungen 
aller in der Anmeldung mit aufgeführten Reisenden einzustehen. 

c)  Weicht die Reisebestätigung von Hapag-Lloyd von dem Inhalt der Anmel-
dung des Reisenden ab, so liegt ein neues Angebot von Hapag-Lloyd vor,  
an das sich Hapag-Lloyd zehn Tage ab Zugang der Bestätigung gebunden 
hält und das der Reisende innerhalb dieser Frist durch ausdrückliche oder 
schlüssige Erklärung (Anzahlung bzw. vollständige Zahlung des Reise preises) 
annehmen kann. 

d)  Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beförde-
rungsunternehmen) sind von Hapag-Lloyd nicht bevollmächtigt, Vereinba-
rungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die 
den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über die vertraglich 
zugesagten Leistungen von Hapag-Lloyd hinausgehen oder im Widerspruch 
zur Reise ausschreibung stehen. 

e)  Die vom Veranstalter gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesent-
liche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen 
Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die Storno-
pauschalen (gemäß Art. 250 § 3 Nr. 1, 3 – 5 und 7 EGBGB) werden nur dann 
nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Par-
teien ausdrücklich vereinbart ist.

2)  Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per 
Telefax erfolgt, gilt:

a)  Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde Hapag-Lloyd den 
 Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an.

b)  Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung durch 
Hapag-Lloyd zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird 
Hapag-Lloyd dem Kunden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 
Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln (der es 
dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder 
zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, 
z. B. auf Papier oder per E-Mail), sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine 
Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat, 
weil der Vertragsabschluss bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider 
Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.

3)  Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr (z. B. Internet, App, 
Telemedien) gilt für den Vertragsabschluss:

a)  Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entspre-
chenden Anwendung erläutert.

b)  Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum 
Zurücksetzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende Korrek-
turmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.

c)  Die zur Durchführung der elektronischen Buchung angebotenen Vertrags-
sprachen sind angegeben.

d)  Soweit der Vertragstext von Hapag-Lloyd gespeichert wird, wird der Kunde 
darüber und über die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet.

e)  Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig fest buchen“ 
(oder vergleichbar formuliert) bietet der Kunde Hapag-Lloyd den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an.

f)  Der Vertrag kommt erst durch den Zugang der Reisebestätigung von 
Hapag-Lloyd beim Kunden zustande, die auf einem dauerhaften Daten-
träger erfolgt. Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Kunde die Möglichkeit zur Speicherung oder 
zum Ausdruck tatsächlich nutzt.

4)  Hapag-Lloyd weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften  
(§ 312 Abs. 7 und § 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen 
nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden (Brie-
fe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk ver sendete 
Kurznachrichten [SMS] sowie Rundfunk, Telemedien und Online-Dienste), 

kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- 
und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB 
(siehe hierzu auch Ziffer 9). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der 
Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen  Verhandlungen, 
auf denen der Vertragsabschluss beruht, sind auf vorher gehende Bestellung 
des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht kein 
Widerrufsrecht.

2. Flugbeförderung
Ist mit der Reise eine Flugbeförderung verbunden, so gelten für diesen Reiseteil 
die Flugbeförderungsbedingungen der jeweiligen ausführenden Fluggesell-
schaft (vgl. wegen der Haftung auch Ziffer 15  2  c), die von Hapag-Lloyd auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Die Flugzeiten der Sonderflüge sind von der zeitlichen Verfügbarkeit der Flug-
zeuge auf dem Chartermarkt sowie der Genehmigung durch die Luftraum-
überwachung abhängig und können daher auch in den frühen Morgen- oder 
späten Abend stunden liegen.
Hapag-Lloyd wird den Reisenden über die Identität der ausführenden Flug-
gesellschaft bzw. der ausführenden Fluggesellschaften aller im Rahmen der 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen informieren. Stehen bei 
der Anmeldung die ausführende Fluggesellschaft bzw. die  ausführenden 
Flug gesellschaften noch nicht fest, so wird Hapag-Lloyd dem Reisenden die 
Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften nennen, sobald Hapag-Lloyd 
diese kennt, spätestens jedoch mit Versand der Reiseinformationen ca. drei 
Monate vor Reisebeginn. Wechselt eine dem Reisenden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird Hapag-Lloyd den Reisenden über 
den Wechsel informieren. Die Blacklist der Luftfahrtunternehmen, denen der 
Betrieb in der EU untersagt ist, ist im Internet unter
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban einsehbar.
3.  Bezahlung
1)  Die Bezahlung des Reisepreises hat per Überweisung direkt an 

Hapag-Lloyd zu erfolgen. Eine Zahlung an das vermittelnde Reisebüro 
hat  keine schuldbefreiende Wirkung. 

2)  Bei Vertragsabschluss, d.h. bei Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung, ist 
folgende Anzahlung in Bezug auf den Gesamtreisepreis zu leisten:

 Platin Gold Silber
Bei Buchung bis zum 365. Tag vor Reise-
beginn

20% 20% 40%

Bei Buchung zwischen dem 364. und 
dem 181. Tag vor Reisebeginn

25% 25% 45%

Bei Buchung ab dem 180. Tag vor 
Reisebeginn

30% 30% 50%

Bei Buchung ab 30 Tagen vor Reisebeginn Gesamtzahlung sofort fällig

  Vor Leistung der Anzahlung erhält der Reisende einen Sicherungsschein (siehe 
Ziffer 16). Die Reiseunterlagen versendet Hapag-Lloyd nach Erhalt der Rest-
zahlung (frühestens 30 Tage vor Reisebeginn) und Vorliegen der vollständi-
gen Passdaten der von dem Reisenden angemeldeten Reiseteilnehmer 
(Manifestdaten). 

3)  Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht fristgerecht nach, 
kann Hapag-Lloyd nach erfolgloser Mahnung mit Nachfristsetzung von 
dem  Reisevertrag zurücktreten und als Entschädigung ein Rücktrittsentgelt 
gemäß Ziffer 9 dieser Reisebedingungen verlangen. Dem Reisenden steht 
das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein Schaden nicht entstan-
den ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Pauschale.

4. Reisevorschriften, Reisepapiere
1)  Der Reisende hat alle Gesetze, Verordnungen, Anordnungen oder Reisebe-

stimmungen (Vorschriften) der Länder und Häfen, die von der Reise berührt 
werden, sowie alle Regeln und Anweisungen von Hapag-Lloyd oder ihren 
Beauftragten zu befolgen. Hapag-Lloyd wird Staatsangehörige aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz über Bestimmungen von Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren eventuelle 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Staatsangehörige anderer EU-
Länder erhalten diese Informationen auf Anfrage. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Reisenden und eventu-
eller Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorlie-
gen. Der Reisende hat sich die notwendigen Reisepapiere (z. B. Visa, Impf- 
zeugnisse, Online-Reisegenehmigungen wie die ESTA-Genehmigung der 
USA) selbst zu beschaffen und diese auf Verlan gen vorzuweisen. Alle Kosten 
und Nachteile, die aus der Nichtbefolgung der genannten Vorschriften, 
Regeln und Anweisungen erwachsen, gehen zulasten des Reisenden. 

2)  Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden aus von diesem  
zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden oder sollte ein Visum 

Reisebedingungen Stand: L. V. 03/2024 

Bitte beachten Sie, dass diese Reisebedingungen nur für Buchungen ab dem 01.03.2024 gelten.
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tragen. Ist er an Bord und wird er dort verpflegt, hat er die entstehenden 
Mehrkosten zu ersetzen.

3)  Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer 
 Reiseleistung oder einer Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, 
die Inhalt des Pauschalreisevertrages geworden sind, ist der Kunde berech-
tigt, innerhalb einer von Hapag-Lloyd gleichzeitig mit Mitteilung der Ände-
rung gesetzten angemessenen Frist 

 –  entweder die Änderung anzunehmen oder
 –  unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten oder 
 –  die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn Hapag-Lloyd eine 

solche Reise angeboten hat.
  Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung von Hapag-Lloyd zu reagieren 

oder nicht. Wenn der Kunde gegenüber Hapag-Lloyd reagiert, dann kann er 
entweder der Vertragsänderung zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatz-
reise verlangen, sofern ihm eine solche angeboten wurde, oder unentgeltlich 
vom Vertrag zurücktreten. 

  Wenn der Kunde gegenüber Hapag-Lloyd nicht oder nicht innerhalb der 
gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen. 

4)  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn / Rücktrittskosten
1)      Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Dem 

Reisenden wird empfohlen, die Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger abzugeben. Die Erklärung wird wirksam an dem Tag, an dem sie 
bei Hapag-Lloyd bzw. dem buchenden Reisebüro eingeht. 

2)  Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so 
verliert Hapag-Lloyd den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
Hapag-Lloyd eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rück-
tritt nicht von Hapag-Lloyd zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder 
in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Um - 
stände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförde-
rung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; 
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kon-
trolle des Reiseveranstalters unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getrof-
fen worden wären.

3)  Hapag-Lloyd hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des 
erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

 bis zum 365. Tag vor Reisebeginn �/CHF 300 pro Person
 vom 364. bis 181. Tag vor Reisebeginn 25 % des Reisepreises 
 vom 180. bis 150. Tag vor Reisebeginn 30 % des Reisepreises 
 vom 149. bis 90. Tag vor Reisebeginn 35 % des Reisepreises 
 vom 89. bis 45. Tag vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises 
 vom 44. bis 30. Tag vor Reisebeginn 60 % des Reisepreises
 vom 29. bis 10. Tag vor Reisebeginn 75 % des Reisepreises
 vom 9. bis 1. Tag vor Reisebeginn 85 % des Reisepreises
  bei Nichtantritt oder Stornierung der Reise am Abfahrtstag 95 % des Reise-

preises
   Diese Regelung gilt auch bei kombinierten Flug-Schiffs-Reisen sowie bei 

Rücktritt von eingeschlossenen bzw. zusätzlich gebuchten Zubringerflügen 
oder sonstigen An- und Abreisepaketen. Soweit Hapag-Lloyd durch die Leis-
tungsträger höhere Gebühren auferlegt werden, sind Rücktrittsgebühren bis 
zur Höhe des Reisepreises fällig. Rücktrittsentgelte sind jeweils sofort fällig. 

  Bei abweichenden Rücktrittsbedingungen anderer Leistungsträger oder 
Hotels gelten deren Rücktrittsbedingungen, sofern darauf in der Buchungs-
bestätigung ausdrücklich hingewiesen wird.

4)  Dem Reisenden steht das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein 
Schaden nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Pau-
schale. 

5)  Dem Reisenden wird in diesem Zusammenhang in seinem eigenen Interesse 
der Abschluss einer Reiserücktrittskosten- sowie Reiseabbruchversicherung 
empfohlen, sofern diese Leistungen nicht bereits in dem gebuchten Reise-
paket enthalten sind. 

6)    Rücktritt des Reisenden bei Golf & Cruise-Reisen
  Für die Buchung von Golf & Cruise-Reisen auf der EUROPA und der EUROPA 2 

(Reise plus Golf-Basispakete und eventuell Zusatzplätze) gilt Folgendes:
  Für die Stornierung des Basispaketes oder von Zusatzplätzen vor Reisebe-

ginn gilt Ziffer 9 1 – 5.
  Für die Stornierung des Basispaketes oder von Zusatzplätzen nach Reisebe-

ginn und bei Nichterscheinen wird eine pauschalierte Entschädigung von 
95 % des Preises für das Basispaket bzw. den Zusatzplatz fällig. Dem Reisen-
den steht das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein Schaden nicht 
entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Pauschale. Diese 
Regelung gilt auch bei krankheitsbedingten Stornierungen. Bei Abbruch auf-
grund der Wetterlage gibt es keine Erstattung. Die separate Stornierung ein-
zelner Plätze des Basis paketes ist nicht möglich.

durch das Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, 
sodass der  Reisende deshalb an der Reise gehindert ist, so kann 
Hapag-Lloyd den Rei senden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren 
gemäß  Ziffer 9 dieser  Reisebedingungen belasten. Dem Reisenden steht in 
diesem Fall das Recht zu, Hapag-Lloyd nachzuweisen, dass ein Schaden 
nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als die Pauschale.

3)  Der Reisende haftet gegenüber Hapag-Lloyd für alle Folgen und Schäden, 
insbesondere Strafen, Bußen und Auslagen, die sie zahlen oder hinterlegen 
muss, weil der Reisende die bezüglich der Ein-, Aus- oder Durchreise gelten-
den Vorschriften des betreffenden Landes aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nicht befolgt oder die erforderlichen Urkunden nicht vorgewiesen 
hatte. Der Reisende ist verpflichtet, Geldbeträge, die Hapag-Lloyd in diesem 
Zusammenhang zahlen oder hinterlegen muss, sofort zu erstatten. 

4)  Der Reisende hat Hapag-Lloyd zu informieren, wenn er die erforderlichen  
Reiseunterlagen nicht innerhalb der von Hapag-Lloyd mitgeteilten Frist 
erhalten hat.

5. Gepäck
1)  Das Gepäck darf nur persönliche Gebrauchsgegenstände enthalten. Insbe-

sondere ist es dem Reisenden nicht gestattet, Waffen und andere gefährli-
che Gegenstände, Rauschmittel sowie für den Verbrauch während der Reise  
bestimmte alkoholische Getränke an Bord zu nehmen. Ziffer   4  2 dieser 
Bedingungen findet entsprechende Anwendung. Gepäck, das insofern ver-
botene Gegenstände enthält, kann von der (Weiter-)Beförderung ausge-
schlossen werden. 

2)  Der Reisende muss sein Gepäck leserlich mit seinem Namen, seiner Kabinen-
nummer und dem Abfahrtsdatum etikettieren; anderenfalls ist Hapag-Lloyd 
für Verlust, Verwechslungen und fehlerhaftes Ein- oder Ausladen mit Aus-
nahme von Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns nicht ver-
antwortlich.

    Fundsachen werden frühestens nach zwei Wochen und spätestens bei Ein-
treffen des Schiffes am Sitz des Veranstalters in Hamburg an das lokale 
Fundbüro abgegeben.

6. Leistungen
  Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, schließt der Reise- 

preis die Beförderung und Unterbringung des Reisenden und des Gepäcks 
sowie die Verpflegung an Bord ein. Nicht im Reisepreis enthalten sind Land-
aktivitäten und Getränke – sofern in der Reiseaus schreibung nicht anders 
vermerkt – sowie besondere Dienstleistungen (z. B. Wäscherei, Friseur, 
 Massage). Im Übrigen ergibt sich der Umfang der vertraglichen Leistungen 
von Hapag-Lloyd aus den Leistungsbeschreibungen, die in dem für die Reise 
gültigen Prospekt und der Reisebestätigung enthalten sind. 

  Nebenabreden (Wünsche, Vereinbarungen), die den Umfang der vertraglichen 
Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Hapag-Lloyd.

  Eine Mobilitätseinschränkung, die Hapag-Lloyd zu Leistungen im Sinne 
der  Verordnung für Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr 
(EU-VO 1177/2010) verpflichtet, muss bei der Reiseanmeldung angezeigt werden.

7. Ärztliche Betreuung
a)  Ein modernes Hospital befindet sich auf jedem Schiff. Die Leistungen des 

Hospitals sind nicht Bestandteil des Reisevertrages. Der Patient schließt 
einen separaten Behandlungsvertrag mit Hapag-Lloyd ab.

b)  Bei der Behandlung auf dem Schiff entspricht die Behandlung einem Arzt-
besuch im Ausland (Flaggenstaat Malta). Deutsche Gebührenrichtlinien 
und deutsche Krankenversicherungen finden an Bord keine Anwendung. Wir 
empfehlen daher den Abschluss einer privaten Auslandsreisekrankenver-
sicherung. Die Bezahlung erfolgt per Bordkarte, eine Abrechnung per Ver-
sichertenkarte ist nicht möglich. Eine Haftung für die Erstattungsfähigkeit 
der Behandlungen in voller Höhe der jeweiligen persönlichen Krankenversiche-
rung des Patienten kann Hapag-Lloyd nicht übernehmen.

c)  Eine umfangreiche Krankenbehandlung ist an Bord nur eingeschränkt mög-
lich. Etwa ist die Ausstattung des Bordhospitals nicht speziell auf die Versor-
gung von Babys und Kleinkindern ausgelegt. Zudem ist die Bordapotheke 
mit einem Sortiment für allgemeine Erkrankungen sowie für Erst-/Notfallbe-
handlungen ausgestattet. Im medizinischen Notfall wird der Patient ausge-
schifft und in ein nahe gelegenes Krankenhaus an Land gebracht. Die damit 
verbundenen Kosten trägt der Patient. Gäste, die sich in ärztlicher Behand-
lung befinden, sollten ihre Krankenunterlagen mit sich führen. 

8. Leistungsänderungen, besondere Gegebenheiten der Schifffahrt
1)  Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem verein-

barten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden, wie z. B. wegen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes oder der 
besonderen Gegebenheiten der Schifffahrt, und von Hapag-Lloyd nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit sie nicht 
erheblich sind und nicht den Gesamtzuschnitt der Reise beeinträch tigen. 

2)  Hapag-Lloyd ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unver-
züglich nach Kenntnis des Änderungsgrunds auf einem dauerhaften Daten-
träger (z. B. auch durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich 
und in hervorgehobener Weise zu informieren.

  Falls ein Schiff aus von Hapag-Lloyd nicht zu vertretenden Gründen in Qua-
rantäne kommt, hat der Reisende selbst die Kosten für seinen Unterhalt zu 
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liche (gynäkologische)  Reisefähigkeitsbescheinigung, in der das Fahrtge-
biet bestätigt wird, vorlegen.

Wird aus einem unter b genannten Grund gekündigt bzw. erfolgt insofern ein 
Rücktritt, so kann der Reisende von der (Weiter-)Reise ganz oder teilweise 
ausge schlossen werden. Hapag-Lloyd behält den Anspruch auf den Reisepreis; 
der Wert etwaiger ersparter Aufwendungen sowie etwaiger Vorteile, die 
Hapag-Lloyd aus anderweitiger Verwendung nicht in Anspruch genommener 
Leistungen erlangt, wird angerechnet. Eventuell entstehende zusätzliche Kos-
ten für die Rückreise trägt der Reisende.
13. Beistandspflicht
Befindet sich der Reisende gemäß § 651k Abs. 4 BGB oder aus anderen Grün-
den in Schwierigkeiten, verpflichtet sich Hapag-Lloyd zum Beistand, ins be-
sondere durch:
a)   Bereitstellung geeigneter Informationen über Gesundheitsdienste, Behörden 

vor Ort und konsularische Unterstützung
b)  Unterstützung bei der Herstellung von Fernkommunikation
c)  Unterstützung bei der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten; § 651k Abs. 3  

sowie § 651q Abs. 2 BGB bleiben unberührt
14. Gewährleistung
1)  Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende gegen-

über der Schiffs leitung, einem örtlichen Leistungsträger oder Hapag-Lloyd 
Abhilfe verlangen. Schiffsleitung und örtliche Leistungsträger sind nicht 
berechtigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen. Hapag-Lloyd kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
Hapag-Lloyd kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass eine gleichwer-
tige Ersatz leistung erbracht wird, z. B. eine andere Fluggesellschaft bzw. ein 
anderes Schiff ein gesetzt oder eine andere Route befahren wird. Der Reisen-
de kann die Ersatzleistung ablehnen, wenn ihm diese aus wichtigem, für 
Hapag-Lloyd erkenn barem Grund nicht zuzumuten ist, insbesondere wenn 
durch die Annahme der Ersatzleistung der Gesamtzuschnitt der gebuchten 
Reise erheblich beeinträchtigt würde.

2)  Der Reisende kann nach Rückkehr von der Reise eine der Minderleistung 
 entsprechende Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) verlangen. Die 
Minderungsansprüche gemäß § 651m BGB und Schadensersatzansprüche 
gemäß § 651n BGB können nicht geltend gemacht werden, wenn der Rei-
sende es schuldhaft unterlässt, den aufgetretenen Reisemangel unverzüg-
lich anzuzeigen.

3)  Will ein Kunde/Reisender den Pauschalreisevertrag wegen eines Reiseman-
gels der in § 651i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach  
§ 651l BGB kündigen, hat er Hapag-Lloyd zuvor eine angemessene Frist zur 
Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von 
Hapag-Lloyd verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 
Wird der Vertrag auf diese Weise aufgehoben, behält der Reisende den 
Anspruch auf Rückbeförderung, sofern auch dieser Gegenstand des Reise-
vertrages war. Der Reisende hat den Teil des  Reisepreises zu zahlen, der auf 
Leistungen entfällt, die er in Anspruch genommen hat, sofern diese Leistun-
gen für ihn nicht völlig wertlos waren.

15. Haftung von Hapag-Lloyd
1)  Allgemeine Haftung
  Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so ist der Reisende verpflich-

tet, gegenüber der Schiffsleitung, einem örtlichen Leistungsträger, dem 
Reise vermittler, über den er die Reise gebucht hat, oder Hapag-Lloyd den 
Mangel anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

a) Höchsthaftung
  Die vertragliche Haftung von Hapag-Lloyd für Schäden, die nicht Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, ist insgesamt auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden nicht schuldhaft her-
beigeführt wurde.

  Gleiches gilt, wenn der Schaden darauf beruht, dass für den entstandenen 
Schaden allein ein von Hapag-Lloyd eingesetzter Leistungsträger verant-
wortlich ist. Für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzan-
sprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf schuldhaftem Handeln 
beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen 
 Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je 
Reisenden und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche 
aufgrund internationaler Abkommen bleiben davon unberührt. Dem Rei-
senden wird in die sem Zu  sammenhang in seinem eigenen Interesse der 
Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfohlen.

b) Gesetzliche Ansprüche
  Unbeschadet der Regelung in Ziffer 15  1  a gelten die in diesen Reisebedin-

gungen enthaltenen Haf tungsbefreiungen und Haftungsbeschränkungen 
gegenüber allen Schadensersatzansprüchen des Reisenden, gleichgültig ob 
sie auf den Reisevertrag oder andere Rechtsgrundlagen gestützt sind.

2) Haftungsbeschränkung
a) Allgemeines
  Ein Schadensersatzanspruch gegen Hapag-Lloyd ist insoweit beschränkt 

oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf 
solchen beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leis-
tungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 

10. Umbuchung, Ersatzreisende
1)  Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsicht-

lich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unter-
kunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, 
wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil Hapag-Lloyd keine, eine unzurei-
chende oder falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung 
kostenlos möglich.

  Wird in den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-
chung vorgenommen, erhebt Hapag-Lloyd ein Umbuchungsentgelt von  
�/CHF 300 pro Person.

2)  Eine Umbuchung ab dem 364. Tag vor Reisebeginn setzt den Rücktritt des 
 Reisenden zu den Bedingungen gemäß Ziffer 9 voraus und bedarf einer 
nachfolgenden Neuanmeldung. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.

3)   Der Reisende ist berechtigt, bei einem Rücktritt vom Reisevertrag einen 
Ersatzreisenden zu benennen. Dieser Ersatzreisende tritt neben ihm in die 
Rechte und Pflichten des Reisever trages mit Hapag-Lloyd ein und haftet 
neben ihm als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt 
entstandenen Mehrkosten. Hapag-Lloyd kann dem Eintritt des Dritten 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht 
genügt oder seiner Teil nahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Tritt die Ersatzperson an die Stelle des ange-
meldeten Teilnehmers, erhebt Hapag-Lloyd mindestens ein Bearbeitungs-
entgelt von �/CHF 300 pro Person.

4)  Bei Namensberichtigungen an bereits ausgestellten Flugtickets (im Gegen-
satz zu Änderungen des Reiseteilnehmers) können anfallende Gebühren an 
den Reisenden weiter belastet  werden.

5)  Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651e BGB von Hapag-Lloyd 
durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreise-
vertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. Eine 
solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie Hapag-Lloyd sieben 
Tage vor Reisebeginn zugeht.

11. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer 
Erbringung Hapag-Lloyd bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn nicht nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kündigung des 
Reisevertrages berechtigt hätten. Hapag-Lloyd wird sich um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Aufwendungen handelt.
12. Rücktritt und Kündigung durch Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd kann in folgenden Fällen vor Beginn der Reise von dem Reisever-
trag ganz oder teilweise zurücktreten oder nach Beginn der Reise den Reisever-
trag ganz oder teilweise kündigen:
a)  bei Zugang der Absage bis spätestens vier Wochen vor Reisebeginn, 

wenn die in der Reiseausschreibung bzw. dem Prospekt genannte Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Sollte bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wer-
den kann, wird Hapag-Lloyd unverzüglich von ihrem Rücktrittsrecht 
Ge brauch machen. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Reisende die auf den Reisepreis geleistete Zahlung unverzüglich 
zurück. 

    Erfolgt aus diesem Grund eine Umbuchung auf Wunsch des Reisenden, so 
entfällt die Bearbeitungsgebühr von �/CHF 300 gemäß Ziffer 10.

b)  ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende nach dem Urteil des 
Kapitäns, ggf. nach Rücksprache mit dem Bordarzt,

  –  wegen Krankheit, Gebrechen oder aus einem anderen Grunde reise-
unfähig ist

  –  auf Begleitung angewiesen ist, jedoch ohne Begleitung reist
  –  eine Gefahr für die Gesundheit anderer Passagiere, der Besatzungsmit-

glieder und Mitarbeiter von Hapag-Lloyd darstellt
  –  unter falschen Angaben gebucht hat
  –  die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört
  –   sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhe-

bung des Vertrages gerechtfertigt ist
c)  bei einer Schwangerschaft ebenfalls ohne Einhaltung einer Frist, wenn 

sich die Reisende zum Zeitpunkt des Reisebeginns in der 24. Schwanger-
schaftswoche oder darüber hinaus befindet bzw. die 24. Schwanger-
schaftswoche während der Reise erreicht. Aus Sicherheitsgründen und 
bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord der 
Schiffe von Hapag-Lloyd ist die Beförderung in diesem Fall ausgeschlossen. 
Konnte die Reisende dies zum Zeitpunkt der Buchung nicht wissen, wird 
Hapag-Lloyd den bereits geleisteten Reisepreis zurückerstatten, wenn die 
Mitteilung an Hapag-Lloyd unverzüglich nach Bekanntwerden der Schwan-
gerschaft erfolgt. Wird die Mitteilung schuldhaft verzögert, behält Hapag-
Lloyd einen Anspruch gemäß Ziffer 9. Werdende Mütter, die zur Zeit der 
Einschiffung weniger als 24 Wochen schwanger sind, müssen eine fachärzt-
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17. Einreden und Beschränkungen der Bediensteten und Beauftragten
Wird ein Bediensteter oder Beauftragter von Hapag-Lloyd wegen eines Scha-
dens, der im Zusammenhang mit der Beförderung entstanden ist, in Anspruch 
genommen, so kann er sich, sofern er beweist, dass er in Ausübung seiner Ver-
richtungen gehandelt hat, auf die Einreden und Haftungsbeschränkungen 
berufen, die nach diesen Reisebedingungen gelten.

18. Verweigerung der Landungserlaubnis, Kosten der Weiterreise
Wird die Landung oder die Einreise des Reisenden und/oder die Einfuhr seines 
Gepäcks in dem vorgesehenen Hafen oder Land verweigert, kann Hapag-Lloyd 
den Reisenden und/oder sein Gepäck nach einem anderen Hafen oder Land, 
die vom Schiff angelaufen werden, weiterbefördern und dort landen. Der Rei-
sende muss Hapag-Lloyd ein der Weiterreise entsprechendes Entgelt zahlen 
und alle hiermit im Zusammenhang stehenden sonstigen Aufwendungen 
ersetzen. Für eine solche Weiterreise gelten diese Reisebedingungen.

19. Havarie-Grosse
Der Reisende ist für Gegenstände, die er auf das Schiff mitgebracht hat, nicht 
 beitragspflichtig zu einer Havarie-Grosse (§ 588 HGB). Er hat kein Recht auf 
 Vergütung im Falle einer Havarie-Grosse.

20. Hilfeleistung, Bergung, Frachtbeförderung
Hapag-Lloyd ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen Schiffen   
Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen und zu bergen sowie Fracht jeder Art  
zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten, ob vorher angekündigt oder nicht, 
gelten als Bestandteil der Reise.

21. Gerichtsstand
Gerichtsstand für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bun-
desrepublik Deutschland haben, ist Hamburg. Der Reisende kann Hapag-Lloyd 
nur an ihrem Sitz verklagen.

22. Anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis zwischen Hapag-Lloyd und dem Reisenden findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis.

23. Ungültigkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Reisebedingungen hat 
nicht die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge.

24. Änderungsvorbehalt
Die Angaben und Preise in dem für die Reise gültigen Prospekt unterliegen ggf. 
Änderungen. Maßgeblich ist die Reisebestätigung.
Eine Preisanpassung vor Vertragsabschluss ist gesetzlich insbesondere zulässig, 
wenn nach Ver öffentlichung des Prospekts aus folgenden Gründen eine Ände-
rung notwendig ist:
a)  aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für 

bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse

b)  wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene Pau-
schalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröffentli-
chung des Prospekts verfügbar ist

25.  Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Information über Ver-
braucherstreitbeilegung

1)  Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4 – 7 BGB hat der Kunde/Reisende gegen-
über Hapag-Lloyd geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch 
über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reise-
vermittler gebucht war. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften 
Datenträger wird empfohlen.

2)  Hapag-Lloyd weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeile-
gung darauf hin, dass sie nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeile-
gung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Reisebedingungen für Hapag-Lloyd verpflichtend würde, informiert 
Hapag-Lloyd den Kunden hierüber in geeigneter Form. 

Veranstalter
Hapag-Lloyd Cruises, eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
Telefon +49 40 307030-0, Telefax +49 40 307031-0, www.hl-cruises.de

Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraus-
setzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

b)  Haftung bei Schiffsreisen
  Sofern Hapag-Lloyd bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen  

oder ausführenden Beförderers zukommt, richtet sich die Haftung von 
Hapag-Lloyd nach den jeweils anwend baren besonderen internationalen 
Abkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. 
Handelsgesetzbuch).

c) Haftung als vertraglicher Luftfrachtführer
  Soweit Hapag-Lloyd die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers 

zukommt, richtet sich die Haftung von Hapag-Lloyd nach dem Luftver-
kehrsgesetz, EU-Recht, dem Abkommen von Warschau in der Fassung von  
Den Haag oder einer anderen Fassung oder dem Montrealer Übereinkom-
men, je nachdem,  welche Bestimmungen Anwendung finden. Eine Haftung 
für mittelbare oder Folgeschäden wird nur übernommen, wenn diese durch 
Hapag-Lloyd oder ihre Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht wurden; die oben genannten Vorschriften bleiben unberührt.

  Bei individuellen Linienflügen, die nicht im Reisepreis enthalten sind, ist 
Hapag-Lloyd lediglich Vermittler. Diese Flüge werden in den Unterlagen als 
„individuell vermittelter Flug“ dargestellt. In diesem Fall haftet allein das 
befördernde Unternehmen für die Erbringung der Beförderungsleistung. Es 
gelten die Geschäftsbedingungen, wie z. B. die Stornokostenregelung, der 
befördernden Fluggesellschaft.

  Im Übrigen finden bei allen angebotenen Flugreisen die jeweils gültigen all-
gemeinen und besonderen Beförderungsbedingungen des ausführenden 
Luftfrachtführers Anwendung.

d) Wertgegenstände
  Für Beschädigung oder Verlust von persönlicher Ausrüstung (z. B. Foto- oder 

Filmausrüs tung, Kleidung, Schmuck oder sonstige Wertsachen) durch Dieb-
stahl, sonstiges Abhandenkommen oder extreme Belastungen außerhalb 
des Schiffes haftet Hapag-Lloyd nicht, es sei denn, die Schäden bzw. Verlus-
te sind auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Hapag-Lloyd 
zurückzuführen. Auch bei Aufbewahrung oder Transport in den bei Land-
aktivitäten oder Transfers eingesetzten Fahrzeugen ist jegliche Haftung 
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
von Hapag-Lloyd zur Beschädigung oder zum Verlust geführt hat.

  Für Beschädigung oder Verlust von Kabinengepäck haftet Hapag-Lloyd 
nach den Regeln des Handelsgesetzbuches. Schmuck, Bargeld und sonstige 
Wertsachen sind im Handgepäck zu transportieren (und nicht im aufgege-
benen Gepäck).

e) Fremdleistungen
  Hapag-Lloyd haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschä-

den im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z. B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe der Identität 
und Anschrift des vermittelnden Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar 
nicht Bestandteil der Pauschalreiseleistung von Hapag-Lloyd sind und 
getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben 
hierdurch unberührt.

  Hapag-Lloyd haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisen-
den die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten 
seitens Hapag-Lloyd ursächlich war.

3)  Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung bei Gepäckverspätung und 
Gepäckschäden bei Flugreisen

a)  Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung 
und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrs-
rechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels 
Schadensanzeige (P. I. R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. 
Fluggesellschaften und Hapag-Lloyd können die Erstattungen aufgrund 
internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung 
binnen sieben Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aus händigung 
zu erstatten.

b)  Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisege-
päck unverzüglich Hapag-Lloyd, ihrem Vertreter bzw. ihrer Kontaktstelle 
oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht 
davon, die Schadensanzeige an die Fluggesellschaft innerhalb der unter a 
genannten Fristen zu erstatten.

16. Insolvenzschutz
Hapag-Lloyd hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz 
sichergestellt, dass dem Reisenden der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistun-
gen deswegen ausfallen, und die insoweit notwendigen Aufwendungen für  
die Rückreise erstattet werden. Ein Sicherungsschein befindet sich am Ende der 
Reisebestätigung.
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REISEK ALENDER
2026 HANSE ATIC  nature

Januar 2026
NAT2601
05 Mo Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe
06 Di Entspannung auf See

07 Mi Bergen, Inside Passage durch Norwegens 
Fjord- und Inselwelt (von Bergen bis 
Stavanger)

08 Do Alesund
09 Fr Kreuzen vor dem „Loch im Fels“ Torghatten
10 Sa Tromsø
11 So Kreuzen vor dem Nordkap, Honningsvag
12 Mo Alta

13 Di Expeditionstag in der norwegischen 
Fjordwelt

14 Mi Svolvaer t
15 Do Svartisen-Gletscher t
16 Fr Trondheim
17 Sa Kreuzen im Geirangerfjord
18 So Stavanger
19 Mo Entspannung auf See
20 Di Hamburg
NAT2602
20 Di Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe
21 Mi Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal
22 Do Entspannung auf See

23 Fr Kreuzen durch den Stockholmer 
 Schärengarten, Stockholm 

Kurs Bottnischer Meerbusen:

24 Sa Expeditionstag in der Bottensee/ 
Bottenwiek (je nach Eislage)

25 So
Lulea26 Mo

27 Di
28 Mi

Kemi
29 Do
30 Fr Oulu

31 Sa Expeditionstag in der Bottenwiek/ 
Bottensee (je nach Eislage)

Februar 2026
01 So Rauma
02 Mo Entspannung auf See
03 Di Kopenhagen
04 Mi Kiel
NAT2603
04 Mi Kiel
05 Do Entspannung auf See

06 Fr Kreuzen durch den Stockholmer 
 Schärengarten, Stockholm

Kurs Bottnischer Meerbusen:

07 Sa Expeditionstag in der Bottensee/ 
Bottenwiek (je nach Eislage)

08 So
Lulea09 Mo

10 Di
11 Mi

Kemi
12 Do
13 Fr Oulu

14 Sa Expeditionstag in der Bottenwiek/ 
Bottensee (je nach Eislage)

15 So Rauma
16 Mo Entspannung auf See
17 Di Kopenhagen

18 Mi Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal
19 Do Hamburg
NAT2604
19 Do Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe
20 Fr Entspannung auf See
21 Sa Stavanger, Kreuzen im Lysefjord

Beginn der Inside Passage durch 
 Norwegens Fjord- und Inselwelt

22 So Bergen
23 Mo Kreuzen im Geirangerfjord

24 Di Expeditionstag in der norwegischen 
Fjordwelt

25 Mi Svartisen-Gletscher t
26 Do Svolvaer
27 Fr

Alta
28 Sa

März 2026
01 So Honningsvag
02 Mo Kirkenes

03 Di Kreuzen vor dem Nordkap,  
Entspannung auf See

04 Mi Tromsø
NAT2605
04 Mi Tromsø

05 Do Kreuzen vor dem Nordkap, 
Entspannung auf See 

06 Fr Kirkenes

Beginn der Inside Passage durch 
 Norwegens Fjord- und Inselwelt

07 Sa Honningsvag
08 So

Alta
09 Mo
10 Di Svolvaer
11 Mi Svartisen-Gletscher t

12 Do Expeditionstag in der norwegischen 
Fjordwelt

13 Fr Kreuzen im Geirangerfjord
14 Sa Bergen
15 So Stavanger, Kreuzen im Lysefjord
16 Mo Entspannung auf See
17 Di Hamburg
NAT2606

17 Di Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe, 
Nachtpassage Nord-Ostsee-Kanal

18 Mi Entspannung auf See, Kreuzen vor den 
Kreidefelsen der Insel Mön

19 Do Entspannung auf See

20 Fr Kreuzen durch den Stockholmer 
 Schärengarten, Stockholm

Kurs Bottnischer Meerbusen:

21 Sa Expeditionstag in der Bottensee/ 

Bottenwiek (je nach Eislage)

22 So
Lulea23 Mo

24 Di
25 Mi Kemi
26 Do Oulu

27 Fr Expeditionstag in der Bottenwiek/ 
Bottensee (je nach Eislage)

28 Sa Rauma
29 So Entspannung auf See
30 Mo Kopenhagen
31 Di Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal

April 2026
01 Mi Hamburg
NAT2607
01 Mi Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe
02 Do Entspannung auf See

03 Fr Fahrt auf der Themse bis zur Tower Bridge, 
London

04 Sa
London

05 So

06 Mo Entspannung auf See,  
Fahrt auf der Seine, Rouen

07 Di
Rouen

08 Mi
09 Do St.-Malo t
10 Fr Entspannung auf See
11 Sa Nantes, Fahrt auf der Loire
12 So Belle-Ile t
13 Mo Fahrt auf der Gironde, Bordeaux
14 Di

Entspannung auf See
15 Mi
16 Do Fahrt auf dem Tejo, Lissabon
17 Fr Lissabon
18 Sa Entspannung auf See

19 So Fahrt auf dem Guadalquivir,  
Sevilla (tidenabhängig)

20 Mo Sevilla
NAT2608
20 Mo Sevilla

21 Di Sevilla (tidenabhängig),  
Fahrt auf dem Guadalquivir

22 Mi Gibraltar
23 Do Casablanca t
24 Fr Safi (Marrakesch)
25 Sa Entspannung auf See
26 So Variabler Reiseverlauf:

Madeira (Funchal, Ilha Deserta Grande* t, 
Porto Santo)

27 Mo
28 Di
29 Mi Entspannung auf See
30 Do Variabler Reiseverlauf: 

Mai 2026
01 Fr Südliche Azoren t (Santa Maria) 
02 Sa Mittlere Azoren t (Terceira)
03 So Ponta Delgada/Sao Miguel
NAT2609
03 So Ponta Delgada/Sao Miguel
04 Mo Entspannung auf See
05 Di Mittlere Azoren (Graciosa)
06 Mi Variabler Reiseverlauf: 

Westliche Azoren t (Flores, Corvo)07 Do
08 Fr

Variabler Reiseverlauf: 
Mittlere Azoren
(Sao Jorge t, Faial, Pico t, Terceira t)

09 Sa
10 So
11 Mo

12 Di Südliche Azoren t (Santa Maria), 
Ponta Delgada/Sao Miguel

13 Mi Ponta Delgada/Sao Miguel
NAT2610
13 Mi Ponta Delgada/Sao Miguel
14 Do Entspannung auf See
15 Fr Mittlere Azoren (Graciosa)
16 Sa Variabler Reiseverlauf: 

Westliche Azoren t (Flores, Corvo)17 So

* vorbehaltlich behördlicher GenehmigungSt
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REISEK ALENDER
2026 HANSE ATIC  nature

18 Mo
Variabler Reiseverlauf: 
Mittlere Azoren
(Sao Jorge t, Faial, Pico t, Terceira t)

19 Di
20 Mi
21 Do
22 Fr Südliche Azoren t (Santa Maria)
23 Sa

Entspannung auf See
24 So
25 Mo Viana do Castelo, Leixoes (Porto)
26 Di Leixoes (Porto)
NAT2611
26 Di Leixoes (Porto)
27 Mi La Coruna
28 Do Entspannung auf See
29 Fr Scillyinseln t

30 Sa Cork (tidenabhängig),  
Fahrt auf dem River Lee

31 So Bantry t, Kreuzen vor Great Skellig

Juni 2026
01 Mo Dingle t

02 Di Kreuzen vor den Cliffs of Moher,  
Aran Islands t

03 Mi Killybegs
04 Do Rathlin Island t
05 Fr Belfast
06 Sa Dublin
NAT2612
06 Sa Dublin

07 So Entspannung auf See, 
Kreuzen in der schottischen Inselwelt

08 Mo Fort William t
09 Di Innere Hebriden t (Iona, Lunga)
10 Mi Variabler Reiseverlauf: 

Äußere Hebriden t (St. Kilda, Isle of Lewis)11 Do
12 Fr Entspannung auf See

13 Sa Variabler Reiseverlauf: 
Island (Seydisfjördur, Bakkagerdi t, 
 Djupivogur t)14 So

15 Mo Westmännerinseln
(Heimaey, Kreuzen vor Surtsey)

16 Di Reykjavik
NAT2613
16 Di Reykjavik
17 Mi Variabler Reiseverlauf: 

Island (Patreksfjördur t, Kreuzen vor 
Hornvik, Reykjarfjördur Nyrdri t,  
Akureyri, Grimsey t)

18 Do
19 Fr
20 Sa
21 So Passieren von Jan Mayen
22 Mo Entspannung auf See
23 Di Variabler Reiseverlauf: 

Spitzbergen t (Prins Karls Forland,  
Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher,  
Liefdefjord, Smeerenburgfjord)

24 Mi
25 Do
26 Fr
27 Sa Longyearbyen t
NAT2614
27 Sa Longyearbyen t
28 So Variabler Reiseverlauf: 

Spitzbergen-Abenteuer: Höhepunkte und 
Umrundung je nach Gegebenheiten t

29 Mo
30 Di

Juli 2026
01 Mi (u. a. Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, 

Smeerenburgfjord, Liefdefjord, Fahrt 
durch die Hinlopenstraße, Alkefjellet, 
 Palanderbukta, Torellneset, Fahrt durch 
den Freemansund, Barentsöya, Hornsund)

02 Do
03 Fr
04 Sa
05 So
06 Mo Longyearbyen t

NAT2615
06 Mo Longyearbyen t
07 Di

Variabler Reiseverlauf: 
Spitzbergen-Abenteuer: 
Höhepunkte und Umrundung je nach 
Gegebenheiten t 
(u. a. Prins Karls Forland,  Ny  Alesund, 
14.-Juli-Gletscher, Liefdefjord, 
 Beverlysundet, Sjuoyane, Storöya,  
Kvitöya, Nordaustlandet,  Wilhelmöya, 
Fahrt durch den Freemansund, 
 Barentsöya, Hornsund)

08 Mi
09 Do
10 Fr
11 Sa
12 So
13 Mo
14 Di
15 Mi
16 Do
17 Fr Entspannung auf See
18 Sa Tromsø
NAT2616
18 Sa Tromsø
19 So Entspannung auf See
20 Mo

Variabler Reiseverlauf: 
Spitzbergen-Abenteuer: 
Höhepunkte und Umrundung je nach 
Gegebenheiten t 
(u. a. Hornsund, Barentsöya, Fahrt 
durch den Freemansund, Wilhelmöya, 
 Nordaustlandet, Kvitöya, Storöya, 
 Sjuoyane, Beverlysundet, Liefdefjord, 
Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher,  
Prins Karls Forland)

21 Di
22 Mi
23 Do
24 Fr
25 Sa
26 So
27 Mo
28 Di
29 Mi
30 Do Longyearbyen t
NAT2617
30 Do Longyearbyen
31 Fr

August 2026
01 Sa Variabler Reiseverlauf: 

Spitzbergen-Abenteuer t (u. a. Hornsund, 
Barentsöya, Nordaustlandet, Liefdefjord, 
Smeerenburgfjord, 14.-Juli-Gletscher, 
Ny Alesund)

02 So
03 Mo
04 Di
05 Mi
06 Do

Entspannung auf See
07 Fr
08 Sa Variabler Reiseverlauf: 

Ostküste Grönlands t (Scoresbysund)09 So
10 Mo Variabler Reiseverlauf: 

Nordostgrönland-Nationalpark t 
(König Oscar Fjord, Ella Ø, Kaiser Franz 
Josef Fjord, Clavering Ø, Sabine Ø)

11 Di

12 Mi
13 Do Entspannung auf See
14 Fr Patreksfjördur t
15 Sa Reykjavik
NAT2618
15 Sa Reykjavik
16 So Patreksfjördur t
17 Mo Entspannung auf See
18 Di Variabler Reiseverlauf: 

Ostküste Grönlands t (Scoresbysund)19 Mi
20 Do Variabler Reiseverlauf: 

Nordostgrönland-Nationalpark t 
(König Oscar Fjord, Ella Ø, Kaiser Franz 
Josef Fjord, Clavering Ø, Sabine Ø)

21 Fr
22 Sa
23 So

Entspannung auf See
24 Mo
25 Di

Variabler Reiseverlauf: 
Spitzbergen-Abenteuer t  
(u. a. Ny Alesund, 14.-Juli-Gletscher, 
 Smeerenburgfjord, Liefdefjord, 
 Nordaustlandet, Barentsöya, Hornsund)

26 Mi
27 Do
28 Fr
29 Sa
30 So
31 Mo Longyearbyen t

NAT2619
31 Mo Longyearbyen t

September 2026
01 Di Variabler Reiseverlauf: 

Abenteuer Nordostspitzbergen:
Höhepunkte und Anlandungen je nach 
Gegebenheiten t  
(u. a. Prins Karls Forland, Ny  Alesund, 
14.-Juli-Gletscher, Liefdefjord, 
 Beverlysundet, Sjuoyane, Alkefjellet, 
 Nordaustlandet, Wilhelmöya, Fahrt  
durch die Hinlopenstraße, Barentsöya)

02 Mi

03 Do

04 Fr

05 Sa

06 So

07 Mo
08 Di Entspannung auf See
09 Mi Kreuzen vor dem Nordkap, Honningsvag
10 Do Tromsø
11 Fr Svolvaer
12 Sa Torghatten t
13 So Geiranger t
14 Mo Malöy t
15 Di Bergen
16 Mi Entspannung auf See
17 Do Hamburg
NAT2620
17 Do Hamburg, Abendfahrt auf der Elbe
18 Fr Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal
19 Sa Entspannung auf See

20 So Kreuzen durch den Stockholmer 
 Schärengarten, Stockholm

Bottnischer Meerbusen (Bottensee und 
Bottenwiek):

21 Mo Expeditionstag Höga Kusten t, Härnösand
22 Di Härnösand
23 Mi Expeditionstag im Kvarken-Archipel t
24 Do Lulea

25 Fr Lulea, Expeditionstag in der nördlichen 
Bottenwiek t

26 Sa Kemi
27 So Oulu
28 Mo Vaasa
29 Di Expeditionstag auf den Aland-Inseln t
30 Mi Entspannung auf See

Oktober 2026
01 Do Kreuzen vor den Kreidefelsen der Insel Mön, 

Abendpassage Nord-Ostsee-Kanal

02 Fr Hamburg

LEGENDE

t auf Reede
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IMPF-, EINREISE- UND VISABESTIMMUNGEN

Die hier angegebenen Hinweise zu den gültigen Impf-, Einreise- und Visabestimmungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung 
 (Änderungen vorbehalten). Diese Hinweise und Bestimmungen gelten nur für Staatsbürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Staatsangehörige anderer Länder werden gebeten, sich bei Buchung in ihrem Reisebüro oder bei ihrem zuständigen Konsulat bzw. ihrer 
Botschaft nach den für sie geltenden Bestimmungen zu erkundigen. Diese Hinweise beziehen sich auf die Kreuzfahrt inklusive der im 
 Katalog ausgeschriebenen An- und Abreise sowie auf die Vor- und Nachprogramme auf unserer Website. Da einige der erforderlichen Visa 
eine begrenzte Laufzeit haben bzw. sich Visabestimmungen auch ändern können, möchten wir Sie bitten, bis zu deren Beantragung die 
Reiseinformationen abzuwarten, die Sie etwa drei Monate vor Beginn Ihrer Reise erhalten.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN IMPFBESTIMMUNGEN
• Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie 

andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf.  sollte 
ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheits risiken 
sowie Impfunverträglichkeiten eingeholt werden. Auf  allgemeine 
Informationen insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reise-
medizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedi-
zinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für 
 gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen.

• Grundsätzlich sollte der Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie 
und Polio überprüft und ggf. aufgefrischt werden. Für weitere 
Impfempfehlungen (zum Beispiel Hepatitis A, Malaria, FSME-
Zeckenimpfung) wenden Sie sich bitte frühzeitig vor der Reise 
an Ihren Arzt.

• Eine Impfung gegen Gelbfieber muss mindestens zehn Tage vor 
Einreise in das entsprechende Land, das eine Gelbfieberimpfung 
vorschreibt, erfolgt und im Impfpass eingetragen sein. Andern-
falls wird die Einreise verweigert. Für welche Reisen/Länder eine 
Gelbfieberimpfung zwingend vorgeschrieben ist, sehen Sie in 
unserer Tabelle. Auch wenn nach neuerer Aussage der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) eine einzige Impfdosis ausreicht, 
um lebenslang vor Gelbfieber geschützt zu sein, steht dies im 
Gegensatz zu den Vorschriften einzelner Länder, die weiter-
hin die Auffrischung alle zehn Jahre verlangen. Die nationale 
 Gesetzgebung ist für diese Fälle bindend und steht rechtlich über 
der Empfehlung der WHO. Auch die deutsche STIKO empfiehlt 
aktuell eine einmalige Auffrischungsimpfung nach zehn Jahren. 
Sollten Sie keine Gelbfieberimpfung nachweisen können, ist eine 
Einschiffung an Bord nicht möglich. Wir verweisen auf Ziffer 4 
unserer Reisebedingungen. Unter besonderen Umständen kann 
eine Impfunverträglichkeitsbescheinigung ausreichen. Dass diese 
allerdings von den Behörden vor Ort im Einzelfall akzeptiert wird, 
können wir nicht garantieren. Sollten Sie sich vor Ihrer Kreuzfahrt 
in einem Gelbfieberendemiegebiet aufgehalten haben, raten wir 
Ihnen dringend, einen Nachweis über Ihre Gelbfieberimpfung mit 
sich zu führen und auf Verlangen der Behörden an Bord vorzu-
zeigen.

• Im Südsee-Raum kommt es verstärkt zu Impfvorschriften,  deren 
Einhaltung Voraussetzung für eine Einreise ist. Insbesondere ein 
Impfschutz gegen Masern wird vermehrt vorausgesetzt. Bitte 
prüfen Sie vor Ihrer Abreise die geltenden Impfbestimmungen 
sowie Ihren Impfschutz. Hierbei ist zu beachten, dass zwischen 
der ersten und der zweiten Masernimpfung mindestens vier 
 Wochen liegen müssen. Die zweite Impfung muss mindestens 
15 Tage vor Einreise in das entsprechende Land, das eine Masern-
impfung vorschreibt, erfolgt und im Impfpass eingetragen sein. 
Andernfalls wird die Einreise verweigert. Ausgenommen hiervon 
sind Kinder unter 6 Monaten, Schwangere und Personen, die eine 
Kontraindikation zur Masernimpfung durch ein ärztliches Attest 
belegen können.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN EINREISE- UND 
VISABESTIMMUNGEN
• Generell – sofern nicht anders angegeben – ist ein gültiger Reise-

pass bzw. Kinderreisepass erforderlich, der nach Beendigung der 
Reise noch mindestens sechs Monate gültig sein muss.

• Für die Ein- und Ausreise in bzw. aus einigen Ländern (insbeson-
dere außerhalb Westeuropas) muss Ihr Reisepass über zwei 
gegen überliegende freie Seiten je Land verfügen. Bitte  überprüfen 
Sie daher rechtzeitig, ob Ihr Reisepass diesen Anforderungen für 
Ihre gebuchte Reise gerecht wird.

• Für Minderjährige, insbesondere wenn diese nicht mit ihren 
 Eltern (sondern beispielsweise mit den Großeltern) bzw. mit 
nur einem Elternteil reisen, gelten in vielen Ländern besondere 
Einreisebedingungen. Es werden zum Beispiel eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Eltern und/oder eine internationale 
Geburtsurkunde verlangt. Diese Dokumente müssen mindestens 
in englischer Sprache, häufig aber auch in der Sprache der jewei-
ligen Reiseländer verfasst und beglaubigt sein. Bitte informieren 
Sie sich rechtzeitig unter www.auswaertiges-amt.de und/oder 
bei den zuständigen Botschaften.

• Eventuell anfallende Einreise- und Visagebühren sind im 
 Reisepreis nicht enthalten.

• Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Reisebüro über die jeweils 
 aktuellen Einreisebestimmungen der Zielländer Ihrer Reise. Bei 
der Beschaffung erforderlicher Einzelvisa ist Ihnen Ihr Reisebüro 
gern behilflich.
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REISE-NR. ZWINGEND 
 VORGESCHRIEBENE 
IMPFUNGEN

EINREISE- UND VISABESTIMMUNGEN 
FÜR STAATSBÜRGER AUS DEUTSCH-
LAND, ÖSTERREICH UND DER 
SCHWEIZ

NAT2601 keine Hinweis 1

NAT2602 keine Hinweis 1

NAT2603 keine Hinweis 1

NAT2604 keine Hinweis 1

NAT2605 keine Hinweis 1

NAT2606 keine Hinweis 1

NAT2607 keine Hinweis 2 (Großbritannien)

NAT2608 keine keine

NAT2609 keine Hinweis 1

NAT2610 keine Hinweis 1

NAT2611 keine Hinweis 2 (Großbritannien)

NAT2612 keine Hinweis 2 (Großbritannien)

NAT2613 keine keine

NAT2614 keine keine

NAT2615 keine keine

NAT2616 keine keine

NAT2617 keine keine

NAT2618 keine keine

NAT2619 keine keine

NAT2620 keine Hinweis 1

HINWEIS 1
Der Personalausweis bzw. die Identitätskarte ist zur Einreise aus-
reichend.

HINWEIS 2
Sie benötigen eine Einreisegenehmigung, die vor der Reise bean-
tragt werden muss und in Form eines elektronischen Visums (ETA) 
erstellt wird, ggf. kostenpflichtig. Nähere Informationen dazu er-
halten Sie im Internet und in Ihrem Reisebüro. 
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DER REISEPREIS (SEEREISE) UMFASST UNTER ANDEREM 
FOLGENDES
• Expedition in der gebuchten Kategorie
• Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord mit Früh-

aufsteherfrühstück, Frühstück, Bouillon, Nachmittagskaffee/
Teezeit, Mittag- und Abendessen (abends drei Restaurants mit 
flexiblen Tischzeiten zur Wahl)

• Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs (Einsatz der 
Zodiacs ist abhängig vom Zielgebiet und von behördlichen Ge-
nehmigungen)

• Erfahrene Experten verschiedener Fachgebiete begleiten jede 
Reise, halten Präsentationen/multimediale Vorträge, beant-
worten fundiert Fragen zum Fahrtgebiet und begleiten die 
Zodiacfahrten/-anlandungen

• Nutzung der interaktiven Ocean Academy mit individuellen 
 Wissensformaten 

• Umfangreiches Sportangebot: Fitnessbereich mit Meerblick, 
 Kursprogramm, je nach Reiseziel verschiedene zusätzliche Sport-
aktivitäten an Land (Personal Training gegen Aufpreis)

• Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets Nordic-Walking-
Stöcke direkt in der Kabine, außerdem warme Parkas, Gummi-
stiefel, Schnorchelausrüstungen

• Deutschsprachige Schiffs- und Expeditionsleitung sowie mehr-
heitlich deutschsprachige Servicecrew

• OCEAN SPA mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie 
Ruhebereich innen/außen (Spa-Anwendungen und Friseur gegen 
Aufpreis)

• In jeder Kabine: Champagner zur Begrüßung, mit alkoholfreien 
Getränken täglich neu gefüllte Minibar (Junior und Grand  Suiten 
mit zusätzlicher Auswahl an Spirituosen), Kaffeemaschine, 
24-Stunden-Kabinenservice

• Flachbildschirm mit umfangreichem Informations- und Enter-
tainmentprogramm

• Persönliches E-Mail-Postfach (mit eigener Adresse an Bord), 
 Internet (kostenfrei für eine Stunde pro Gast und Tag, satelliten-
abhängig vor allem in polaren Gebieten)

• Umfangreiche Informationen zur Reise vorab, zum Beispiel 
Handbücher zur Arktis und zur Antarktis, zur Südsee und zum  
Amazonas sowie Expeditionslandkarten

• Hafen-/Destinationsinformationen (nach Verfügbarkeit) in der 
Kabine

• Stornokostenversicherung exklusiv für die Tarife Platin und Gold: 
in den Reisepreisen der Tarife PLATIN und GOLD ist eine Storno-
kostenversicherung (20% Selbstbehalt) bereits inbegriffen

MINDESTTEILNEHMER PRO REISE
• 150 Personen

GÄSTE MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNGEN
Die Reisen mit der HANSEATIC nature sind im Allgemeinen nicht für 
Gäste mit Mobilitätseinschränkungen geeignet. Bitte beachten Sie, 
dass sehr viele der von uns geplanten Anlandungen mit den  Zodiacs 
und ebenso die Landaktivitäten ein hohes Maß an körperlicher 
Fitness erfordern, sodass eine Teilnahme daran  unter Umständen 
nur gewährleistet werden kann, wenn keine Mobilitätseinschrän-
kungen vorliegen. Die HANSEATIC nature verfügt über eine Kabine, 
die barriere frei eingerichtet ist (Kabine 404). Trotzdem empfehlen 
wir  Ihnen unbedingt, gemeinsam mit einer verantwortlichen Be-
gleitperson zu reisen, da aufgrund der besonderen Abläufe an Bord 
eines Schiffes eine Betreuung nicht möglich ist.  Bestimmte Perso-
nengruppen können nur gemeinsam mit einer Begleitung reisen. 
Bitte bringen Sie Ihren eigenen Rollstuhl im Standardmaß oder an-
deres medizinisches Gerät selbst mit, wenn Sie darauf angewiesen 
sind. Elektrische Rollstühle und Begleithunde können leider nicht 
mitgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass sich die Teilnah-
me an Landaktivitäten und das Ausbooten mit Zodiacs (wetterab-
hängig) für Gäste mit körperlichen Einschränkungen als unmöglich 
erweisen können. Wir behalten uns vor, die  Teilnahme an Gruppen-
aktivitäten davon abhängig zu machen, dass die komplette Ak-
tivität problemlos ohne externe Hilfe bewerkstelligt werden kann. 
Leider können wir Gästen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, 
die Beförderung im Zodiac nicht ermöglichen. Das Ausbooten in 
Tenderbooten (wenn das Schiff vor Anker liegt) ist ebenfalls ab-
hängig von der Wetterlage und kann nicht immer gewährleistet 
werden. Damit Sie eine erholsame Reise mit reibungslosem Ablauf 
erleben, teilen Sie uns bitte vor der Buchung die Art Ihrer Mobili-
tätseinschränkung mit, und klären Sie mit uns, ob wir Ihre individu-
ellen Bedürfnisse erfüllen können.

GESUNDHEITS- UND HYGIENEHINWEIS
In den meisten Teilen der Welt bestehen aktuell keine Covid-19-Ein-
schränkungen mehr. Gleichwohl bitten wir Sie, sich weiterhin ei-
genverantwortlich vor Infektionen zu schützen. Bitte haben Sie 
auch Verständnis, sollte es kurzfristig zu Anpassungen einzelner 
Programmpunkte kommen. Diese erfolgen immer im Interesse der 
Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Crew und richten sich 
nach aktuellen behördlichen Vorgaben.

REISEVERSICHERUNGSEMPFEHLUNGEN
Wir empfehlen Ihnen dringend, über Ihr Reisebüro den Rundum-
Sorglos-Schutz der ERGO oder ein gleichwertiges Versicherungs-
paket abzuschließen. Grundsätzlich empfehlen wir den Abschluss 
einer weltweit gültigen Reiseabbruch-, Reisegepäck-, Reisehaft-
pflicht- und Reisekrankenversicherung inklusive Rücktransport für 
den gesamten Zeitraum Ihrer Reise und, sofern nicht bereits im 
gebuchten Reisepaket enthalten, eine Reiserücktrittskostenversi-
cherung.
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FORMBLATT ZUR UNTERRICHTUNG DES REISENDEN BEI EINER PAUSCHALREISE 
NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Hapag-Lloyd Cruises, eine 
 Unternehmung der TUI Cruises GmbH (im Folgenden Hapag-Lloyd Cruises), trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt Hapag-Lloyd Cruises über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung 
für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeför-
derung im Fall ihrer Insolvenz.

WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015/2302 
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die 

Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungs-

gemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistun-
gen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Anga-
ben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveran-
stalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer ange-
messenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten –  
auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. 

  Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Rei-
severanstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat 
der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entspre-
chenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller 
Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pau-
schalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 
Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die 
Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die 
Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Um-
ständen auf eine Entschädigung. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise, wenn am Bestim-
mungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die 
die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschal-
reise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile 
der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer-
den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bun-
desrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn 
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es ver-
säumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder 
Schadensersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ord-
nungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn die-
ser sich in Schwierigkeiten befindet. 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mit-
gliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurück-
erstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern 
einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise 
ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird 
die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Hapag-Lloyd 
Cruises hat eine Insolvenzabsicherung mit der Deutscher Reise-
sicherungsfonds GmbH, Sächsische Straße 1, 10707 Berlin abge-
schlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Hapag-Lloyd 
Cruises verweigert werden.

Website, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das natio-
nale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de
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